
II- 0263 der Beilagen zu den stenogr,l;<'i~'('!lCl1 Pn)tokoUl'n lies N"ti"II,llrates 

XIII. Gesctzgcbungsperiode 
~~ .~ ."\ < .~ .... ;;j .... , 

DV',:-'~ Ir • U. 'or ' .•.• ;~. , .... ~J ",",' 
i }'.: " .. 11 .-. --.-~-_._----.. 

der Abg. Metzker 

f1/I,H.,;{ t/f,1~f #-1>f 

A n t rag 

betreffend Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 

Bei der Gevlährung von Famili.enbeihilfe ergibt sich 
bei Kindern, die eine \oJaisen1'ension beziehen, mitunter 
eine Härte, die nach Ansicht der gefertigten Abgeordneten 
beseitigt werden sollte. Gemäß § 5 Abs. 1 des Fömilien
lastenausgleichsgesetzes 1967 geht nämlich der Anspruch 
auf Familienbeihilfe verloren, \-wnn das Kind Einkünfte von 
über 1000 S monatlich bezieht. Waisenpensionen von über 
1000 S monatlich schließen daher einen Anspruch auf 'Fa

milienbeihilfe aus, ObvlOhl das Familieneinkommen durch den 

Tod des l!'amilienerhalters in der Regel erheblich geringer 

geworden ist .. Die Anzahl der von dieser Bestimmung be
troffenen Familien ist durch die Auswirkungen des am 1.Jänner 
1973 in Kraft getretenen neuen Einkommensteuergesetzes noch 
größer gevJOrden, weil bei den \\1 a1.8en1'en810nen da8 H erbungs
kostenpauschale (273 S monatlich), welches bei der Er-
mi ~-t1.ung der EinkUnfte von den Bruttobezügen abzuziehen i'lar, 
weggefallen ist. Ei.ne befriedigende Regelung kann nur da
durch erreicht werden, daß die \Jaisenpensionen ebenso be
handelt werden wie die Lehrlingsentschädigungen und ohne 
Rücksicht auf ihre Höhe dem Anspruch auf ]'amilienbeihilfe 
nicht entf,egenstehen sollen. Dies sieht der nachfolgende 
Gesetzentwurf vor. 

Weiters eri'leist sich die Anpassung einiger Bestimmungen 
des FFmilienlastenausgleichsgesetzes 1967 an das Einkommen'IA 

steuergesetz 1972 als notwendig. 
Die gefertigten Abgeordneten stellen sohin folgenden 

\. 

Antrag: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
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""'U'-a.~ .... -goseJ..- -.~- m' t d D 11 \..! b ~.~ ~. v u v VUl •• ~ ................. • ,.1. em das 
F8milienlastenausgleichsgesetz, 1967 gerindert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBI.Nr.376, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl~Nr. 302/1968, 
BGBI.Nr. 195/1969, BGBI.Nr~ 10/1970, BGBI.Nr~ 415/1970, 
BGBl.Nr. 116/1971, BGBl.Nr. 229/1971, BGBl.Nr. 284/1972 
und BGBl.Nr. 23/1973 wird wie folgt geändert: 

1~ Im § 4 Abs. 5 tritt an die Stelle der Zitierung: 
"§ 5 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes 1959, BGEl. 

Nr. 300/19~8,1I die Zitierung: "§ 4 Abs. 8 des Umsatz
steuergesetzes 1972, BGEI.Nr~ 223/1972,11. 

2. § 5 Abs. 1 hat zu lauten: 
u§ 5. (1) Kein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht 

für'Kinder, die das 15. Lebensjahr vollendet haben und 
se1bst Einkünfte gemäß § 2 Abso ", 3 des Einkommensteuer
gesetzes 1972 in einem 1000 S monatlich übersteigenden 
Betrag beziehen oder die, sofern es sich um ein behindertes 
Kind handelt (§ 2 Abs. 1 lit.c), über ein Gesamtvermögen 
im Sinne des Vermögensteuergesetzes 1954, BGBl .. Nr. 192/1951!-, 

von mehr als 240.000 S verfügen. Bei der Ermittlung der 
Einkünfte des Kindes bleiben außer Betracht: 

a) die durch Gesetz als einkommensteuer
frei erklärten Bezüge, 

b) Entschädigungen aus einem gesetzlich aner
kannten Lehrverhältnis, 

c) Waisenpensionen und \-1aisenvex'sorgungs
genUsse, 

d) BezUge, die ein in Schulausbildung be
findliches Kind aus einer ausschließlich 
während der Schulferien ausgeübten Be
schäftigung bezieht." 
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3. § 6 Abs. 3 hat zu leuten: 
"(3) Keinen Anspruch auf Familienbeihilfe nach 

Abs. 1 oder 2 haben Vollwaisen, die das 15.' Lebensjahr 
vollendet haben und Einkünfte gem~jß § 2 Abs. 3 des Ein
kommensteuergesetzes 1972 in einem 1000 S monatlich über
steigenden Betrag beziehen. Bei der Ermittlung der Ein
künfte der Vollwaise bleiben außer Betracht: 

a) die durch Gesetz als einkommensteuerfrei 
erklä.rten Bezüge, 

b) Entschädigungen aus einem gesetzlich aner- · 
kannten Lehrverhältnis, 

c) \'laisenpensionen und '" aisenversorgungsgenüsse, 
d) Bezüge, die eine in Schulausb~ldung befind

liche Vollvlai se aus einer ausschließlich 
während der Schulferien ausgeübten Be
schäftigung bezieht. 1I 

4~ Im § 13 Abs .. 1 letzter Satz tritt an die Stelle der 
Zitierung: "(§ 69 des Einkommensteuergesetzes 1967)" 
die Zi tierung: "( § 81 des Einkommens teuergesetzes 1972) 11 • 

5. Im § 16 Abs 1 tritt jeweils an die Stelle der 
Zitierung: It§ 19 Ahs. 1 Einkommensteuergesetz 1967" 
die Zitierung: II§ 25 des Einkommensteuergesetzes 1972". 

6. Im § 17 Abs. 2 tritt an die S·telle der Zitierung: 
"§ 19 Abs. '1 Einkommensteuergesetz 196711 die Zitierung: 

11§ 25 des Einkommensteuergesetzes 1972". 

7. Im § 39 Abs. 5 hat die lit. a zu lauten: 

lI a ) Anteile am Aufkommen an der Einkommen
steuer und der Körperschaftsteuer gemäß 
den Bestimmungen des Bundesgesetzes 
vom 24. November 1972, BGBI.Nr. 443,". 
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8. Im § 41 Abs. 2 tritt an die Stelle der Zitierung: 
"§ 36 des Einkommensteuergesetzes 1967" die Zitierung: 
II§ 47 des Einkommensteuergesetzes 1972". 

9. Im § ~·1 Abs. 3 tritt an die Stelle der Zitierung: 
"(§ 19 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1967)" die 
Zi.tierung: II(§ 25 des Einkommensteuergesetzes 1972)11. 

'10 & § 41 Abs 0 4 hat zu laut en: 
11 (l~) Zur Beitragsgrundlage gehören nicht: 

a) die im § 25' Abs. 1Z. 2, 3 und 4 des Eil1-

komrnensteuergesetzes 1972 genannten Bezüge, 
b) Ruhe- und Versorgungsbezüge, 
c) die im § 67 Abs. 3 und 6 des Einlcommen-

steuergesetzes 1972 genannten Bezüge, 
d) die Familienbeihilfen, 
e) die \Vohnungsbeihilfen, 
f) die im § 3 Z. 18 bis 28 des Einkommensteuer

gesetzes 1972 genannten Bezüge, 
g) Arbeitslöhne, die an Dienstnehmer gewährt 

werden, die im Ausland einen Wohnsitz oder 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben und sich 
im Bundesgebiet nur vorübergehend, nicht länger 
als einen Monat aufhalten. 

Übersteigt die Beitragsgrundlage in einem Kalendermonat 
nicht den Betrag von 7500 S, so verringert sie sich um 
5000 S. 11 

11. Im § 43 Abs •. 1 tritt an die Stelle der Zitierung: 
"(§ 69 des Einkommensteuergesetzes 1967)11 die Zitierung: 
11 (§ 81 des Einkommensteuergesetzes 1972)11. 

" 
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Artikel II 

(1) Art. I Z. 2 und 3 dieses Bundesgesetzes tritt 

rückwirkend mit 1. Jänner 1973 in Kraft. 
(2) Art~ I Z. 8, 9 und 10 dieses Bundesgesetzes ist 

auf die nach dem 31. Dezember 1972 ausgezahlten Löhne 
und Gehälter anzuvlenden. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen betraut. 

-.-.-.-.-. 

In formeller Hinsicht ''lird die Zuweisung - unter 
Vprzicht auf eine erste Lesung - an den Finanz- und 
Budgetausschuß beantragt. 
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